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PLANZEICHENERKLÄRUNG 
• = weiterentwickelte oder veranderte Planzeichen 

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

Allgemeines Wohngebiet 

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 

0.3 

'ihali 9,0 

T\llI,x4,0 

GrundftAchenzahl 
maximale GebäudehOhe in Metern 

maximale TraufhOhe in Metern 

3. BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN 

o 

4. VERKEHRSFLACHEN 

D 
5. GRONFLACHEN 

Baugrenze 
offene Bauweise 

OffanUiche Vetkehrsftache 

Gronftache 

OffenUich 

Spielplatz 

6. PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN. MASSNAHMEN UND FLACHEN FOR MASSNAHMEN ZUM 
SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENlWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT 

Umgrenzung von Flachen IOr Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

Umgrenzung von FlAchen zum Anpflanzen von Baumen, 
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen 

7. SONSTIGE PLANZEICHEN 

o 
o 
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IL~~ 111 ! 
ILPB IV I 
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Umgrenzung von FlAchen IOr Votkehrungen zum Schutz gegen schAdliche 
Umwelteinwlr1<ungen 

Umgrenzung von FlAchen die von Bebauung freizuhallen sind 

privat 

SIchtdreiecke 

Abgrenzung des Larmpegelbereiches 111 • 

Abgrenzung des Larmpegelbereiches IV • 

Grenze des raumlichen Geitungsberelches 

Grenze des rAumlichen Geltungsbereiches in der Oberslchtskarte • 



TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
Im Allgemeinen Wohngebiet sind gemäß § 4 (2) BauNVO zulässig: 

Wohngebäude, 
die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften, 
nicht störende Handwerksbetriebe, 
Anlagen für soziale und gesundheitliche Zwecke. 

Gemäß § 4 (3) BauNVO sind ausnahmsweise zulässig: 
sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes. 

Im Allgemeinen Wohngebiet sind die gemäß § 4 (2) BauNVO allgemein zulässigen Anlagen für kirchliche, kulturelle 
und sportliche Zwecke gemäß § 1 (5) BauNVO ausgeschlossen. 

Die gemäß § 4 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Anlagen tur Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstel­
len sind im Allgemeinen Wohngebiet gemäß § 1 (6) BauNVO nicht zulässig. 

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG UND HÖHE DER BAULICHEN ANLAGEN 
Unterer Bezugspunkt für die festgesetzten Gebäudehöhen (Hmax. und THmax.) ist der höchste Punkt der Straßenmit­
te der Fahrbahn vor dem jeweitigen Grundstück. 

Oberer Bezugspunkt für die festgesetzten Traufhöhen (THmax.) ist jeweils der Schnittpunkt des aufsteigenden Mau­
erwerks der Außenwand mit der Außen kante der Dachhaut. 

3. GRUNDSTÜCKSGRÖSSE 
Die Grundstücksgröße wird gemäß § 9 (1) Nr. 3 BauGB auf mindestens 600 m' festgesetzt. Bei der Teilung von 
Grundstücken ist eine Genehmigung einzuholen. Bei Grundstücken mit einer Doppelhausbebauung Ist eine Grund­
stücksgröße von mindestens 300 m' pro DoppelhaushAIfte zulässig. 

4. SONSTIGE FESTSETZUNGEN 
Innerhalb der festgesetzten Sichtdreiecke sind slchtbehindemde Einrichtungen, einschließlich Bawuchs In mehr als 
0,80 m Höhe unzulässig. Ausgenommen sind Einzelbäume mit einem Kronenansatz höher 3,0 m über Fahrbahnmitte. 

5. PASSIVER SCHALLSCHUTZ 
5.1 Zum Schutz vor einwirkendem Verkehrslärm der Landesstraße L 240 ist ein Lärmschutzwall mit einer Höhe von 
3,0 m über Gelände herzustellen. 

5.2 Bauschalldämmmaß 
5.2.1 In dem in der PIanzeichnung dargestellten Lärmpegelbereich IV (LPB) ist im 1. Obergeschoss/Dachgeschoss 
auf der Grundlage der DIN 4109 bei Aufenthaltsräumen In Wohnungen das erforderliche, resultierende Schalldämm­
maß des Gesamtaußenbauteiis von 40 dB einzuhalten. Im Erdgeschoss ist aber im Lärmpegelbereich 111 auf Grundla­
ge der DIN 4109 bei Aufenthaltsräumen das erforderliche, resultierende Schalldämmmaß des Gesamlaußenbautelis 
von 35 dB einzuhalten. 

5.2.2 In dem In der Planzeichnung dargestellten Lärmpegelbereich 111 ist im Erdgeschoss und 1. Oberge­
schoss/Dachgeschoss auf der Grundlage der DIN 4109 bei Aufenthaltsräumen in Wohnungen das erforderliche, resul­
tierende Schalldämmmaß des Gesamtaußenbeuteiis von 35 dB einzuhalten. 

5.3 Für die von der maßgeblichen Geräuschquelle abgewandten Gebäudesenen darf der maßgebliche Außenlärmpe­
gel ohne besonderen Nachweis bei offener Bebauung um 5 dB(A} (dies entspricht einer Minderung um einen Lärmpe­
gelbereich) gemindert werden. 

5.4 Bel Büroräumen und ähnlichen, weniger schutzbedürftigen Nutzungen darf das erforderliche Schalldämmmaß 
jeweils um 5 dB(A} niedriger gewählt werden, muss jedoch mindestens 30 dB(A) betragen. 

5.5 Bei Schlafräumen und Kinderzimmem muss die erforderliche Raumlüftung bei geschlossenen Fenstem möglich 
sein, wenn der Orientierungswert für WA-Gebietes In der Nachtzeit überschritten wird. Dieses ist durch den Einbau 
schallgedämmter Lüftungsöffnungen oder durch anderen Maßnahmen sicherzustellen (vgl. DIN 1946). 



5.6 Soweit durch die Gebäudefonn, vorgelagerte Baukörper oder andere Hindernisse wirksame Pegelminderungen 
erwartet werden können, Ist im jeweiligen Einzelfall der Nachweis eines ausreichenden baulichen Schallschutzes ge­
gen Außenlänn auf der Grundlage anerkannter technischer Regelwerke zulässig. 

GRÜNORDNERISCHE TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. GRÜNFLÄCHEN GEMÄSS § 9 (1) NR. 15 BauGB 
1.1 Grünfläche (G 1) 
Die Grünflächen sind mit Landschaftsrasen einzusäen und mit 3 Strauchgruppen von je 5 Sträuchern nach u.a. Arten­
liste zu bepflanzen. Die Pflanzung ist dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Abgängige Gehölze sind gleichwertig zu 
ersetzen. 

1.2 Kinderspielplatz (G 2) 
Die Fläche des Kinderspielplatzes ist durch eine zweireihige Strauchhecke einzugrünen. Die geeigneten Straucharten 
sind der u.a. Artenliste zu entnehmen. Die Pflanzung ist zu pflegen. Abgängige Gehölze sind gleichwertig zu ersetzen. 

2. FLÄCHEN ODER MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT GEMÄSS § 9 ABS. 1 NR. 20 BeuGB 

2.1 Entwicklung einer Baum-Strauchhecke mit vorgelagerten Krautsäumen (G 3) 
Als Ausgleich für die mit der Bebauung verbundenen Eingriffe ist auf der Fläche G 3 eine dichte, 7-reihige Strauchhe­
cke mit höherwüchsigen, hochstämmigen Bäumen nach u.a. Artenliste anzulegen. Die Hecke ist unmittelbar an die 
Grundstücksgrenzen des WohngebIetes zu setzen, wobei die Bäume jeweils in den breitesten Bereichen der Pflanz­
fläche in Gruppen von 5 - 7 Slück und In den übrigen Bereichen in Gruppen von bis zu 3 Stück einzubringen sind. Die 
freibleibenden, kleinflächigen Areale auf der Ackerseite sind der natürlichen Sukzession durch im Boden vorhandenes 
Samenpotenzial bzw. durch Samenanflug mit Kräutern und Stauden aus der Umgebung zu überlassen und extensiv 
zu pflegen. Die Pflanzung ist durch Einzäunung gegen WIldverbiss zu schützen und durch eine dreijährige Entwick­
lungspflege zu sichern. Abgängige Gehölze sind gleichwertig zu ersetzen. 

2.1 .1 Arten und Qualitäten der Gehölze: 
Bäume (Hochstämme 3 x v., Stammumfang mind. 10-12 cm in 1 m Höhe): 

Schwarz-Erle (Ainus glutinase) 

Hänge-Birke (Betu/e pendula) 

Moor-Birke (Betula pubeseens) 

Eingriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna) 

Rotbuche (Fegus sylvetica) 

Stiel-Eiche (Quereus robur) 

Eberesche (Sorbus eueuperia) 

Sträucher (Heister, 2 x v., 60 - 100 cm): 

Hasel (Cory/us evellana) 

Pfaffenhütchen (Euonymus europeeus) 

Stechpalme (Ilex equifo/ium) 

Schlehe Schwarzdorn (Prunus splnosa) 

Faulbaum (Rhamnus frangula) 

Ohr-Weide (Sallx aur/ta) 

Sal-Weide (Se/ix capree) 

Grau-Weide (Sa/ix einera) 

Korb-Weide (Se/ix vinimalis) 

Schwarzer Holunder (Sembucus nigre) 

2.1.2 Zeitpunkt der Pflanzung 
Die Pflanzung ist zeitgleich mit der Erschließung des vierten Bauabschnittes durchzuführen. 



3. FLÄCHE ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN 
GEMÄSS § 9 ABS .1 NR. 25 A BauGB 

3.1 Privatgrundslücke 
In den Vorgärten der einzelnen Grundstücke ist ein klein- bis mittelgroßkronlger, hochstämmiger Laubbaum zu pflan­
zen, zu pflegen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. 
Erfolgt die Einfriedung eines Grundstücks durch eine Hecke, sind laubtragende Gehölze zu verwenden. 

Die nicht überbaubaren, privaten Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen und pflegen. Jeder Grundstücksei­
gentümer hat je 600 m' angefangene Grundstücksfläche einen mittel- bis großkronigen Laubbaum oder hochstämmi­
gen Obstbaum sowie zwei Sträucher nach u.a. Artenliste an geeigneter Stelle seines Grundstücks zu pflanzen. Die 
Gehölze sind zu pflegen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. 

Die Pflanzungen auf den Privatgrundstücken sind spätestens In der folgenden Pflanzperiode nach Herstellung der 
Bezugsfertigkelt vorzunehmen. 

3.2 Straßenseitenräume (G 4) 
Die Seitenräume der Zufahrtsstraße zum Wohngebiet sind mit hochstämmigen Laubbäumen und Sträuchern sowie 
bodendeckenden, niedrtgwüchsigen Gehölzen der u.a. Artenliste zu begrünen. Die Laubbäume sind durch einen Drei­
bock zu sichern. Die Pflanzung ist zu pflegen. Abgängige Gehölze sind gleichwertig zu ersetzen. 
Die Pflanzungen in den Straßenseiten räumen sind spätestens in der Pflanzperiode nach Beginn der Erschließungs­
maßnahmen durchzuführen. 

3.3 Begrünung des öffentlichen Parikraumes in den Wohngebielsstraßen 
Der zwischen den Stellplätzen und den einzelnen Grundslücksgrenzen zur Verfügung stehende Freiraum ist als Grün­
fläche anzulegen. Bei ausreichendem Platzangebot von mind. 6 m' sind hochstämmige Laubbäume (Hainbuche -
Carpinus betulus) zu pflanzen. Alle anderen Flächen sind mit Sträuchern bzw. bodendeckenden Gehölzen der u.a. 
Artenliste zu begrünen. Alle Pflanzungen sind zu pflegen und Gehölze bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. 
Die Begrünung des öffenUichen Parkraumes in den Wohngebietsstraßen ist spätestens In der Pflanzperiode nach 
Beginn der Erschließungsmaßnahmen durchzuführen. 

4. ARTEN UND QUALITÄTEN DER PFLANZEN 
Für alle Pflanzungen innerhalb des geplanten Wohngebietes sind Sträucher und Bäume der nachfolgenden Artenliste 
zu verwenden: 

Bäume (Hochstämme 3 x v., Stammumfang mind. 10-12 cm in 1 m Höhe) 
Feldahorn (Acer campestre) Eingriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna) 
Spitzahorn (Acer p/atanoides) Rotbuche (Fagus sytvatiea) 
Bergahom (Acer pseudop/atanus) 

Schwarz-Erle (A/nus g/utinosa) 

Hängebirike (Betu/a pendu/a) 

Moorbirike (Betu/a pubeseens) 

Hainbuche (Cerpinus betu/us) 

Gemeine Esche (Fraxinus exce/s/or) 

Vogelkirsche (Prunus avium) 

Stieleiche (Quereus robur) 

Eberesche (Sorbus eueuparie) 

Wintertlnde (Ti/ia cordete) 

Sträucher (Heister, 2 x v., 60 -100 cm; mit" gekennzeichnete Arten sind nicht für die Begrünung des Kinderspiel­
platzes geeignet) 
Roter Hartriegel (Cornus sanguinee) 
Hasel (Corytus avel/ana) 

Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)" 

Stechpalme (I/ex equifo/iumt' 

Gemeiner Liguster (Ligustrum vu/gare)" 

Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)" 

Vogelkirsche (Prunus avium) 

Schlehe, Schwarzdorn (Prunus spinosa) 

Faulbaum (Rhamnus frangu/a)" 

Ohr-Weide (Se/ix eurita) 

Sal-Weide (Sa/ix csprea) 

Grau-Weide (Sa/ix einera) 

Korb-Weide (Sa/ix vinima/is) 

Schwarzer Holunder (Sambucus nigrat· 

Trauben-Holunder (Sambueus racamosa)" 

Hunds-Rose (Rosa eanina) 



Bodendecker 
Glocken-Heide (Eriea tetra/ix) 
Strahlen-Ginster (Genista radiata) 
Efeu (Hedera helix) 
Fünffingerstrauch (Potentilla fruticosa) 

Kriechrose (Rosa arvensis) 
Sand-Weide (Salix repens) 
Immergün (Vinca minor) 

Die Obstgehölze (ohne Sortenangabe) sind als Hochstämme 3 x V. , Stammumfang mind. 10-1 2 cm in 1 m Höhe zu 
pflanzen. 

5. ERSATZMASSNAHME GEMÄSS § 9 ABS. 1a BauGB 
Der Klefemwald (Gemarkung Müden, Flur 13, Flurstück Nr. 8/3) ist in einem Abschnitt von 2 ha in einen natumahen, 
gut strukturierten Elchen-Buchenmischwald umzuwandeln. Dafür wird die Waldfläche zunächst waldbau lieh erschlos­
sen und durchforstet, wobei ca. 50 % der jüngeren Kiefem sowie des Kiefem- und Birkenaufwuchses entfernt werden. 
Anschließend wird die Fläche zu ca. 60% mit Slieleichen (Quarcus robur) und zu ca. 40% mit Rotbuchen (Fagus sy/­
vatica) unterpflanzt. Es ist nach Möglichkeit auf autochtones PIIanzgut zurückzugreifen. 
Die Entwicklung des Waldbestandes Ist zu beobachten und falls notwendig durch weitere Unterpflanzungen zu korri­
gieren bzw. zu vervollständigen. Abgängige Bäume der Pflanzmaßnahmen sind gleichwertig zu ersetzen. Die gesamle 
Fläche wird durch einen rotwildteuglichen Schutzzaun vor Wildverbiss gesichert, der nach erfolgreicher Durchführung 
der Maßnahme (10 -15 Jahre) entfernt werden kann. 
Die Umsetzung der Maßnahme ist entweder vollständig mit Fertigstellung des ersten Bauabschnitts oder abschnitts­
weise mit Beginn der Erschließung der einzelnen Bauabschnitte durchzuführen. 

7. BEFESTIGUNG VON STELLPLÄTZEN UND GRUNDSTÜCKSZUFAHRTEN IM ÖFFENTLICHEN 
STRASSENRAUM 

Die Siellplätze und Grundstückszufahrten im öffentlichen Straßenraum der Wohngebietsstraßen sind mit wasser­
durchlässiger Pflasterung mit mind. 30 % Fugenanteil auszuführen. 

8.0BERFLÄCHENENTWÄSSERUNG 
Das anfallende Oberflächenwasser ist auf den jeweiligen Grundstücken zu versickern. Das anfallende Oberflächen­
wasser der öffenllichen Flächen soll in den Seitenbereichen versickert werden. Die Versickerungsfähigkeil ist gg1. 
nachzuweisen. 

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

1. GELTUNGSBEREICH 
Die örtliche Bauvorschrift über Gestaltung gilt für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 14 "Wletzer Feld". 
Der Geltungsbereich wird in Gestaltungsbereiche untertailt. Die Abgrenzungen der Gestellbereiche ist dem Bebau­
ungsplan zu entnehmen. 

2. GESTALTBEREICHE 
2.1. GESTALTBEREICH A 
2.1.1 Fassade 
Im Gestallberelch A sind die Außenwände der Hauptgebäude aus folgenden Materialien zulässig: 
• roten bis rolbreunen Ziegeln, 
• sichtbare Holzkonslruktion (Fachwerkhäuser) mll Ausfachungen, die aus den oben genannten roten bis rotbrau­

nen Ziegeln bestehen. 
Die Fassade kann mit heller Holzverlattung oder hellem Putz kombiniert werden. Jedoch soll der Ziegelanieil der Fas­
sade mehr als 50% je geschlossener Fassadenselle aufweisen. 

2.2. GESTALTBEREICH B 
2.2.1 Fassade 
Im Gestallbereich B sind die Außenwände der Hauptgebäude aus folgenden Materialien zulässig: 
• rote bis rolbraune oder weiße Ziegel, 
• hell - erdfarbener Putz, 
• slchlbare Holzkonstruktion (Fachwerkhäuser) mit Ausfachungen, die aus den oben genannlen roten bis rotbrau­

nen Ziegeln oder hell- erdfarbenem Putz bestehen. 



Die Fassade kann mit heller Holzvertattung, hellem Putz oder roten bis rotbraunen Ziegeln kombiniert werden. Jedoch 
soll der Anteil der oben genannten Fassaden mehr als 50% je geschlossener Fassadenseite aufweisen. 

2,3, GESTALTBEREICH A UND B 
2.3.1 Dach 
Dachfarbe: 
In den Gestaltbereichen sind nur rote, rotbraune, braune oder anthrazite Dacheindeckungen bei Hauptgebäuden zu­
lässig. 
Dachneigung: 
Bei Hauptgebäuden sind Dächer mit einer Dachneigung von mindestens 42" als Sattel-, Krüppelwalm-, Zwerchgiebel­
und Walmdach auszubilden. Das Walmdach darf oben mit einer flachen Ebene abschließen, wenn die geneigte Dach­
fläche des Walmdachs von der Taufkante bis zur oberen Dachkante eine Höhe von mindestens 2,0 meinhält. 

2.3.2 Dachaufbauten und Dachflächenfenster 

Dachaufbauten und Dachflächenfenster haben mindestens jeweils 0,80 m Abstand vom Rand der Dachfläche zu hal­
ten. Zwischen Dachaufbau und Firstkante bzw, unterer Dachkante ist ein Abstand von mind. 0,60 meinzuhalten. 

2.3.4 Einfriedungen 
Elnfrtedungen In allen Gestaltbereichen, die an öffentliche Verkehrsflächen angrenzen, sind nur in folgenden Materia­
lien zulässig: 
• Holz (nur senkrechte Lattung) 
• Naturstein oder roter Ziegel 
• Hecken aus heimischen, standortgerechten Gehölzen, die auch in Verbindung mit innertiegenden transparenten 

Drahtgeflechten erstellt we rden können 
• Kombinationen der o.g. Materialien 

Einfriedungen entlang von Verkehrsflächen oder öffentlichen Grünflächen dürfen eine Höhe von 1,10 m Ober der Be­
zugsebene nicht überschreiten. Dies gilt nicht für Hecken. 

Bezugsebene ist die Oberkante der zur Erschließung des einzelnen Grundstückes nächstgelegenen Verkehrsfläche In 
ihrem höchsten Punkt. 

2.3.5 Nebenanlagen 
Nebenanlagen gemäß § 14 (1) BauNVO und Garagen gemäß § 12 BauNVO, die von den öffentlichen Verkehrsflächen 
aus sichtbar sind, sind in ihren Fassaden- und Dachmaterialien mit dem Hauptgebäude abzustimmen. Dies gilt nicht 
für überdachte Stellplätze gemäß § 12 BauNVO. 

2.3.6 Doppelhausbebauung 
Es sind auf den Grundstücken mit Doppelhausbebauung die Dächer der zusammengehörenden Doppelhaushälflen in 
Form und Neigung sowie Fassaden der Doppelhaushälften In Material und Farbton identisch auszuführen. 

2.3.7 Hochglänzende und glasierte Meterialen 
Es dürfen hochglänzende und glasierte Materialen sowie Imitatbaustoffe weder an Außenfassaden noch an Dächem 
verwendet werden. 

2.3.8 
Der helle Farbton, der bei den Putzen und bei der Holzvertattung zu verwenden ist, muss einen Sättigungsgrad von 0 
bis 20 und einen Helligkeitsgrad von 60 bis 90 (Bezug nehmend auf das Farbsystem der Firme Sikkens) einhalten . 

3. Ordnungswidrigkeit 
Ordnungswidrig handelt nach § 91 (3) NBauO, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften unter 2. dieser Sat­
zung zuwiderhandelt. 

HINWEIS 

1. BAUVERBOTSZONE 
Innerhalb der gesetzlich geltenden Bauverbotszone sind Hochbauten jeder Art (auch Werbeanlagen) und sonstige 
bauliche Anlagen (auch Garagen, Stellflächen, Gartenhäuser, etc.) sowie Aufschüttungen und Abgrabungen größeren 
Umfanges unzulässig. 
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